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[Rz 1] Bei der Netzneutralität geht es um die Frage, ob es Internetprovidern erlaubt sein soll, auf
die von ihnen übertragenen Daten Einfluss zu nehmen. Verletzungen der Netzneutralität bedro-
hen die bisher hohe Innovationskraft des Internets, denn sie können den einfachen Marktzugang
für Anbieter von Internetdiensten und das entsprechende level playing field beeinträchtigen. Hin-
zu kommen grundrechtliche Bedenken.1

[Rz 2] Am 29. Januar 2015 entschied die kanadische Telekom-Regulierungsbehörde CRTC2, dass
auch eine kommerzielle Diskriminierung von Diensteanbietern durch die Internetprovider, und
nicht nur ein physisches Verlangsamen oder Blockieren der Daten, als Verletzung der Netzneutra-
lität zu verstehen und daher verboten sei.3 Im Fokus standen Mobilfunk-Netzbetreiber, die ihre
eigenen TV-Streams auf Stundenbasis abrechneten, während die Daten für TV-Streams unabhän-
giger Anbieter (teurer) nach Datenvolumen abgerechnet wurden. Die CRTC befand, diese Praxis
verletze Art. 27(2) des kanadischen Telecommunications Act, der es den Anbietern verbietet, [to]
unjustly discriminate or give an undue or unreasonable preference toward any person, including itself,
or subject any person to an undue or unreasonable disadvantage.

[Rz 3] In der Schweiz ist derartige kommerzielle Diskriminierung an der Tagesordnung: Alle
drei grossen Mobilfunkanbieter bieten eigene Inhalte oder Inhalte ausgewählter dritter Anbie-
ter im Vergleich zu konkurrierenden Angeboten mit vergünstigter oder gar kostenloser Daten-
übertragung an. Betroffen sind Dienste für Video (Privilegierung von Swisscom TV und Zattoo),
Musikstreaming (Privilegierung von Spotify) und Instant Messaging (Privilegierung von Whats-
App).

[Rz 4] Die Kunden haben damit einen signifikanten Anreiz, auf die jeweils bevorzugten Inhalte
zuzugreifen, anstatt auf die Angebote anderer Anbieter.4 Das level playing field zwischen den An-
bietern von Internetdiensten ist gestört. Zusätzlich problematisch ist, dass die Anbieter die Pro-
dukte bereits etablierter Marktführer bevorzugen, was den Markteintritt der für den Fortschritt
wichtigen kleineren Innovatoren5 weiter erschwert.

[Rz 5] Angesichts der Bedeutung des Internets für die Innovation drängt sich auch in der Schweiz
eine gesetzliche Regelung auf, um Marktversagen in diesem Sinne zu korrigieren.6 Nach einem
positiven Entscheid des Nationalrats vom 17. Juni 2014 zu einer entsprechenden Vorlage7 bean-
tragt die zuständige Ständeratskommission nun jedoch deren Ablehnung, und zwar in der irrigen
Auffassung, in der Schweiz seien keine Netzneutralitätsverletzungen bekannt.8 Dies, obwohl die
entsprechenden Verletzungen aus dem am 23. Oktober 2014 veröffentlichten Bericht einer durch
das Bundesamt für Kommunikation einberufenen Arbeitsgruppe zur Netzneutralität ersichtlich
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sind.9 Das letzte Wort hat der Ständerat.
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9 Vgl. BAKOM, Netzneutralität, Bericht zur Arbeitsgruppe, 23. Oktober 2014, tinyurl.com/nwu4r2w, 17, 38, 43. Der
Autor war als Vertreter der Wissenschaft an diesem Bericht beteiligt.
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